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Stellungnahme zur Anhörung zu ersten Erwägungen für die zukünftige 

Nutzung des 26 GHz-Bandes (24,25 - 27,5 GHz) 

 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Robert Bosch GmbH begrüßt die Möglichkeit, die Anhörung zu ersten 

Erwägungen für die zukünftige Nutzung des 26 GHz-Bandes (24,25 - 27,5 GHz) 

zu kommentieren.  

 

Wir schließen uns der gemeinsamen Stellungnahme von VCI, VDA, VDMA und 

ZVEI an und möchten diese noch wie folgt ergänzen: 

 

Der 26 GHz-Bereich für Industrie 4.0 

Die Robert Bosch GmbH unterstützt ausdrücklich die Initiative der 

Bundesnetzagentur (BNetzA) um Frequenzen im 26 GHz-Bereich für 5G 

zeitnah zur Verfügung zu erstellen. Das 26 GHz-Band ist, in Ergänzung zum 

3,7 - 3,8 GHz-Band, wichtig um das volle Potenzial von 5G für Industrie 4.0 

(I4.0) ausschöpfen zu können und damit die Zukunftsfähigkeit des Industrie- 

und Wirtschaftsstandorts Deutschland zu sichern. 

 

Die Nutzung von Frequenzen im 26 GHz-Bereich ist besonders für 

I4.0-Anwendungen geeignet. Dieses Spektrum ermöglicht hohe Leistung, hohe 

Benutzerdichte und präzise Gerätelokalisierung. Darüber hinaus bietet es eine 

wesentliche Verbesserung der Sicherheit und des Datenschutzes.     
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Erwägungen für die zukünftige Nutzung des 26 GHz-Bereichs 

 Bandbreite: die Zuteilung in 200 MHz-Blöcken mit der Möglichkeit bis 

zu 800 MHz für Outdoor-Anwendungen zu erhalten, erscheint 
angemessen. Wir begrüßen, dass eine Beschränkung der Bandbreite 
für Indoor-Anwendungen nicht vorgesehen ist.  

 Vereinfachtes Verfahren und Schutz: generell muss unterschieden 

werden zwischen Anwendungen, die auf einem Grundstück/Werks-

gelände stattfinden (sog. lokale Campuslösungen), und möglichen 

(öffentlichen) Anwendungen, die über ein Grundstück hinausgehen. 

Hier muss der Grundsatz gelten, dass lokale Campuslösungen, wie sie 

in der Industrie benötigt werden, vereinfachte Verfahren erhalten und 

ausreichend geschützt werden. Solche Schutzanforderungen müssen 

klar definiert werden.  

 Technologieneutralität: zur Zukunftssicherung und im Sinne eines 

Technologiewettbewerbs muss die Möglichkeit gegeben sein, auch 

andere Funktechnologien als 5G in diesem Frequenzband nutzen zu 

können. 

 Lizenzierungszeitraum: Um die nötige Sicherheit für die anfänglichen 

Investitionen zu geben, schlagen wir einen Lizensierungszeitraum von 

20 Jahren vor. 

 Konkurrenz bei Beantragungen: Es gilt zu vermeiden, dass Dritte 
Frequenzen feindlich übernehmen und damit den lokalen Einsatz 
blockieren können, um z.B. Konkurrenten zu schädigen oder dies als 
Geschäftsmodell für sich zu sehen. Daher sollten die Frequenzblöcke 
an eine bestimmte Fläche gebunden werden und eine Beantragung der 
Frequenzblöcke nur mit dem Einverständnis des Eigentümers dieser 
Fläche erfolgen können.  

 

Anmerkungen zu den Fragen der BNetzA 

 Verfügbarkeit von 26 GHz-Geräte: wir erwarten 26 GHz-Geräte 
(24,25 - 27,5 GHz) bereits in 2019. 

 Nutzungszwecke: das 26 GHz-Band ist für bestimmte Industrie 4.0-
Anwendungen nötig, die hohe Bandbreiten und eine genaue 
Lokalisierung erfordern. Beispiele sind: 

o Vernetzung und Lokalisierung von Automated Guided 
Vehicles (AGV) 

o Augmented-Reality (AR) und  Virtual-Reality (VR) 
o Videoüberwachung und -monitoring 
o Anbindung von Maschinen an Backend-Systeme 
o Asset-Tracking (Objektverfolgung) 
o Logistik  

 Räumliche Ausdehnung: Es besteht Bedarf an einer 26 GHz-
„Hotspot-Abdeckung“ im gesamten Werksumfeld. Um eine 
kosteneffiziente Abdeckung zu gewährleisten, sollte die ideale 
Abdeckung bis zu 100 Meter betragen. 

 Einsatz von beam-forming-Antennen: beam-forming-Antennen 
werden in der Regel in 26 GHz-Netzen benötigt. 
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Für weitere Erläuterungen und/oder bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Robert Bosch GmbH 

Zentralabteilung technische Standardisierung und Regulierung 

 

 

  
i. V. Martin Gerstl   i. A.  Jose Prats 

C/AGT    C/AGT-RFA 

 


